
 
 
 
 
 
 

Hamburger Erklärung 
 

von Hamburger Krankenhäusern zum patientenorientierten  
Umgang mit Beschwerden  

 
 
Das Wohl unserer Patientinnen und Patienten steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Deshalb möchten wir, dass 
Sie mit unseren Leistungen zufrieden sind. Sollte das einmal nicht der Fall sein, möchten wir Sie ermuntern, uns Ihre 
Sorgen und Nöte, Ihre Beobachtungen, Anregungen und Beschwerden mitzuteilen. Wir betrachten dies als Chance, 
Schwachstellen herauszufinden, die Vorschläge unserer Patientinnen und Patienten aufzugreifen und die Qualität 
unserer Leistungen zu verbessern. Aus diesem Grund verpflichten wir uns gegenüber unseren Patientinnen und Pa-
tienten, in unserem Krankenhaus die sieben Punkte der Hamburger Erklärung zum patientenorientierten Umgang mit 
Beschwerden einzuhalten. 

 
1. Zugänglichkeit 

Wir weisen in geeigneter Form (Aufnahmepapiere, Flyer etc.) auf die 
Beschwerdemöglichkeiten hin und stellen sicher, dass Patientinnen 
und Patienten sich jederzeit telefonisch und/oder schriftlich beschwe-
ren können. Hierfür werden die Telefonnummer sowie die Platzierung 
eines Kummerkastens bekannt gegeben. Für persönliche Beschwer-
den wird über die Sprechzeiten der Beschwerdestelle informiert. 

 

4. 

2. Zügige Bearbeitung 
Wir bemühen uns, auf eine Beschwerde zeitnah (möglichst an dem 
auf die Beschwerde folgenden Werktag) zu reagieren, d.h. eine erste 
Rückmeldung über den Eingang der Beschwerde sowie über weitere 
Bearbeitungsschritte ergeht an den/die Beschwerdeführer/in. Bei län-
gerer Bearbeitungszeit geben wir eine Zwischennachricht. Dabei 
hängt die Zeit bis zur abschließenden Bearbeitung von der Art der 
Beschwerde ab. 
 

 

Transparenz 
Wir stellen Transparenz her über 
• die Funktion der mit der Beschwerdeentgegennahme und 

-bearbeitung beauftragten Personen 
• die Art der Beschwerdebearbeitung (Beschwerdewege, Sta-

dium der Beschwerdebearbeitung) gegenüber dem/der Be-
schwerdeführer/in 

• das Ergebnis der Beschwerdebearbeitung (z.B. hat sich der 
Vorwurf bestätigt) 

• die Wirkung der Beschwerde (z.B. wurde der Fehler behoben, 
ist jemand zur Rechenschaft gezogen worden, sind qualitative 
Veränderungen vorgenommen worden oder ist dieses ge-
plant). 

Wir veröffentlichen einen jährlichen Bericht über die Tätigkeiten 
der Beschwerdestelle, in dem ergebnisorientiert der Umgang mit 
Beschwerden dargestellt wird. 

 

3. 5. Verantwortung 
Die Pflichten und Befugnisse von Personen, die mit der 
Beschwerdeentgegennahme und Beschwerdebearbeitung be-
auftragt sind, sind klar definiert, schriftlich fixiert und in einer 
Vereinbarung geregelt. 

 
 

Unabhängigkeit 
Wir schaffen Voraussetzungen dafür, dass die Personen, die Be-
schwerden entgegennehmen, weitgehend unabhängig arbeiten kön-
nen, indem 
• von außen kommende Personen (Patientenfürsprecher, Patienten-

vertrauenspersonen, Ombudsleute etc.) mit der Beschwerdeentge-
gennahme und -bearbeitung beauftragt oder 

• für die im Beschwerdemanagement arbeitenden Mitarbeiter/innen 
klare Richtlinien für die Beschwerdebearbeitung aufgestellt und 
diese nach innen und außen transparent gemacht werden. 

6. Unternehmenskultur 
Wir streben an, die Beschwerdekultur in unserem Haus laufend 
zu optimieren (z.B. Leitbild, Schulungen).  

 
 Wir ermöglichen den mit der Beschwerdeentgegennahme und  

-bearbeitung beauftragten Personen die Teilnahme an entsprechen-
den Schulungen. 
 

7. Zertifizierung 
Wir verpflichten uns zu einer kontinuierlichen Zertifizierung unse-
res Beschwerdemanagements. Hierüber wird im Qualitätsbericht 
nach § 137 SGB V und/oder im Hamburger Krankenhausspiegel 
(www.hamburger-krankenhausspiegel.de) informiert. 

   
    

Die Hamburger Erklärung gilt jeweils für ein Kalenderjahr, zunächst bis 
zum 30. Juni 2010. 

 
 
 
Für das Krankenhaus  


